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77/A XXVIII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Petra Tanzler, Ing. Josef Hechenberger, Mag. Christoph Pramhofer,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 07.03.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 07.03.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Tierschutzgesetz 
geändert wird  

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Gem. den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) soll im Eingang lediglich der 
Kurztitel und eine allfällige Abkürzung eines Gesetzes 
verwendet werden. Daher müsste es im Eingang richtig 
heißen: 

Das Tierschutzgesetz – TSchG, … wird wie folgt 
geändert: 

Eine solche Änderung ist nur mittels eines 
Abänderungsantrages möglich. 

Das Bundesgesetz über den Schutz der Tiere 
(Tierschutzgesetz - TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 124/2024, wird wie folgt geändert: 

 

Hinweis der ParlDion: Bei nur einer einzigen 
Novellierungsanordnung (NovAo) ist das Anführen einer 
Nummerierung nicht notwendig; eine Streichung einer 
Nummer ist nur mittels eines Abänderungsantrages 
möglich. 

1. In § 8a Abs. 2 Z 5 wird das Wort „Heimtierdatenbank“ 
durch die Wortfolge „Datenbank gemäß § 24a“ ersetzt. 

 

(2) Das öffentliche Anbieten von Tieren zum Kauf 
oder zur sonstigen Abgabe ist nur in folgenden Fällen 
gestattet: 

 1. … 

 (2) Das öffentliche Anbieten von Tieren zum Kauf 
oder zur sonstigen Abgabe ist nur in folgenden Fällen 
gestattet: 

 1. … 

 5. die Suche von Interessenten für einzelne, 
individuell bestimmte Tiere mit einem Alter von 

  5. die Suche von Interessenten für einzelne, 
individuell bestimmte Tiere mit einem Alter von 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541


 

 

2
 v

o
n

 2
 

7
7

/A
 X

X
V

III. G
P

 - In
itiativ

an
trag

 - T
ex

tg
eg

en
ü
b

erstellu
n
g

 (A
rb

eitsd
o

k
u
m

en
t P

arlD
io

n
) 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 07.03.2025 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 07.03.2025 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
mehr als sechs Monaten bzw. für Hunde und 
Katzen, bei denen die bleibenden Eckzähne 
bereits ausgebildet sind, die nicht bei ihrem 
bisherigen Halter bleiben können oder dürfen, 
durch den Halter oder eine gemäß § 30 mit den 
Pflichten eines Halters betraute Person, 
Vereinigung oder Institution, wobei bei Hunden 
nachzuweisen ist, dass diese seit mindestens 
sechzehn Wochen in der Heimtierdatenbank 
gemeldet sind. 

mehr als sechs Monaten bzw. für Hunde und 
Katzen, bei denen die bleibenden Eckzähne 
bereits ausgebildet sind, die nicht bei ihrem 
bisherigen Halter bleiben können oder dürfen, 
durch den Halter oder eine gemäß § 30 mit den 
Pflichten eines Halters betraute Person, 
Vereinigung oder Institution, wobei bei Hunden 
nachzuweisen ist, dass diese seit mindestens 
sechzehn Wochen in der 
HeimtierdatenbankDatenbank gemäß § 24a 
gemeldet sind. 

Dies gilt auch für derartige Aktivitäten im Internet.  Dies gilt auch für derartige Aktivitäten im Internet. 
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